
Teil I Bedingungen

Vertragsgrundlage 061

Tarif GEPV

Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB)

für die geförderte ergänzende Pflegeversicherung 
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A. Leistungen des Versicherers
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Das monatliche Pflegegeld beträgt 600,- Euro.
Sollte der dafür vereinbarte Beitrag den Mindestbeitrag in Höhe von 15,- Euro 
(s. § 9 Abs. 1 MB/GEPV 2017) unterschreiten, wird ein entsprechendes höheres monatliches 
Pflegegeld vereinbart, jedoch nicht mehr, als zum Erhalt der Förderfähigkeit notwendig ist.

Der Versicherer zahlt das vertraglich vereinbarte monatliche Pflegegeld 

Bei Pflegegrad 5
                                                                       
Bei Pflegegrad 4

Bei Pflegegrad 3

Bei Pflegegrad 2

Bei Pflegegrad 1

Gültig in Verbindung mit AVB, Teil I Musterbedingungen 2013 für die geförderte ergänzende Pflegeversicherung (MB/GEPV 2017)

---
gültig ab 01.2017

Eintritt, Wegfall und jede Minderung der Pflegebedürftigkeit sind dem Versicherer 
unverzüglich in Textform anzuzeigen.

Über die in § 13 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) für die geförderte 
ergänzende Pflegeversicherung, Teil I Musterbedingungen (MB/GEPV 2017), geregelte 
Erhöhung des Pflegegeldes hinaus ist eine Erhöhung des bei Vertragsabschluss vereinbarten 
monatlichen Pflegegeldes nicht möglich.

100 %

85 %

45 %

35 %

10 %

B. Eintrittsalter zur Beitragsberechnung Als Eintrittsalter gilt der Unterschied zwischen dem Jahr des Eintritts in den Tarif und dem 
Geburtsjahr.

Für die versicherte Person, die das 15. bzw. 18. Lebensjahr vollendet, ist ab Beginn des 
darauffolgenden Monats der Beitrag des Alters, das die versicherte Person dann gemäß 
Satz 1 erreicht hat zu zahlen.
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